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Amtsblatt 

für den Salzlandkreis 

- Amtliches Verkündungsblatt - 

  

 
 

11. Jahrgang Bernburg (Saale), 22. Februar 2017 Nummer 11 

 
 

I N H A L T  
 
 

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 

 Sitzung des Kreistages am 01.03.2017 
 

 Öffentliche Bekanntmachung des Salzlandkreises, Untere Immissions-
schutzbehörde, über die 1.Teilgenehmigung zur Errichtung und zum Be-
trieb von 4 Windkraftanlagen (WKA) vom Typ VENSYS 120 in 06449 
Aschersleben, Windpark Drohndorf 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 
Hecklingen 
 
Vertrag zur Aufgaben- und Vermögensübernahme „Schmutzwasserbeseiti-
gung“ für den OT Cochstedt (ohne Flughafen) 
 
Anlage 1 - Karte 
 
Anlage 2 -  
Erklärung zur Beitragserhebung 
Schmutzwasser OT Cochstedt 
 
Anlage 3 -  
1. Nachtrag zum Forderungskaufvertrag vom 05./08.03.2004 
 
Anlage 4 - 
Tilgungsplan aus Forderungskaufvertrag 
 
Anlage 5 - 
Übersicht Vertragsübernahme 
 
Anlage 6 - 
Eintritt in Zuwendungsbescheide 
 
 
Der Vertrag und die Anlagen 1 – 6 sind als Anhang beigefügt. 
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C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 
93. Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung“ am 28.02.2017 
 
 
Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“ 
 
Bekanntmachung des Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ zum 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 

 
- Beschluss über den Wirtschaftsplan des Wasserzweckverbandes „Saale-

Fuhne-Ziethe“ für das Wirtschaftsjahr 2017 
 
- Verteilung der Zweckverbandsumlage auf die Zweckverbandsmitglieder 

gemäß Wirtschaftsplan 2017 des Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-
Ziethe“ 
 

- Kommunalaufsichtliche Entscheidung 
 
 
Die Bekanntmachung des Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ 
zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 ist als Anhang beigefügt. 
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Bundestagswahl 2017 
Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 71 – Anhalt  
AZ. 15 72 01-2017 
 

 Bildung des Kreiswahlausschusses 
 

 Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Sitzung des Kreistages am 
01.03.2017 

 
Datum: Mittwoch, 01.03.2017, 17:00 Uhr 
 
Ort: Salzlandkreis, Bernburg Haus 1, 

Kreistagssitzungssaal (3. Ober-
geschoss), Karlsplatz 37 in 06406 
Bernburg (Saale)  

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der ordnungsgemäßen Ladung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tages-
ordnung des öffentlichen Teils   

 
2 Einwohnerfragestunde   
 
3 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den öffentlichen Teil 
der Sitzung am 07.12.2016   

 
4 Bericht des Landrates über wichti-

ge Angelegenheiten und Eilent-
scheidungen; Bekanntgabe der 
Beschlüsse der nichtöffentlichen 
Sitzung des Kreistages und der 
beschließenden Ausschüsse   

 
5 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 

2017 des Jobcenters Salzlandkreis  
Beschlussvorlage B/0522/2017 

 
6 Jobcenter Salzlandkreis - Beset-

zung Betriebsausschuss  
(Beschäftigtenvertreter) –  
Beschlussvorlage B/0524/2017 

 
7 Wirtschaftspläne der Eigen- und 

Beteiligungsgesellschaften des 
Salzlandkreises für das Wirt-
schaftsjahr 2017  
Mitteilungsvorlage M/0185/2017 

 
8 Zweckvereinbarung über die Er-

bringung rettungsdienstlich indizier-
ter Intensivtransportwagen-
Leistungen durch die Stadt Halle 
(Saale)  
Beschlussvorlage B/0538/2017 

 
9 Organisation der Schuleingangsun-

tersuchungen im Salzlandkreis  
Mitteilungsvorlage M/0191/2017 

 
10 Besetzung des Jugendhilfeaus-

schusses 
hier: Abberufung eines beratenden 
Mitglieds und Feststellung der Mit-
gliedschaft eines neuen beraten-
den Mitglieds  
Beschlussvorlage B/0544/2017 

 
11 Neufassung der Satzung des Salz-

landmuseums des Salzlandkreises  
Beschlussvorlage B/0536/2017 

 
12 Neufassung der Gebühren- und 

Honorarsatzung des Salzlandmu-
seums des Salzlandkreises  
Beschlussvorlage B/0534/2017 

 
13 Naturschutzprojekt Revitalisierung 

Alte Elbe (Kreuzhorst/Dornburger  
Alte Elbe)  
Beschlussvorlage B/0535/2017 

 
14 Ökologische Sanierungs- und Ent-

wicklungsgesellschaft mbH 
Aschersleben (ÖSEG)  
hier: Änderung/Neufassung des 
Gesellschaftsvertrages vom 
19.12.2001  
Beschlussvorlage B/0541/2017 

 
15 Anfragen und Anregungen von 

Mitgliedern des Kreistages   
 
16 Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung   
 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
17 Feststellen der Tagesordnung des 

nichtöffentlichen Teils   
 
18 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung am 07.12.2016  

 
19 Bericht des Landrates über wichti-

ge Angelegenheiten und Eilent-
scheidungen   
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20 Externe Besetzung der Stelle 

Fachdienstleiter/in Natur und Um-
welt  
Beschlussvorlage B/0546/2017 

 
21 Klageerhebung des Salzlandkrei-

ses  
Beschlussvorlagen B/0519/2017; 
B/0519/2017/1 

 
22 Vergabe von Planungs- und Bera-

terleistungen zur Vorbereitung der 
ELER- und EFRE-Fördermittel-
verfahren zum NGA-Breitbandaus-
bau im Salzlandkreis  
Beschlussvorlage B/0540/2017 

 
23 Nutzungsvereinbarung Sekundar-

schule Egeln zwischen dem Salz-
landkreis und der Verbandsge-
meinde Egelner Mulde  
Beschlussvorlage B/0545/2017 

 
24 Anfragen und Anregungen von 

Mitgliedern des Kreistages   
 
25 Schließung des nichtöffentlichen 

Teils der Sitzung   
 
 
gez. Thomas Leimbach 
Vorsitzender des Kreistages 
 
 
 

 Öffentliche Bekanntmachung des 
Salzlandkreises, Untere Immissi-
onsschutzbehörde, über die 
1.Teilgenehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb von 4 Windkraftan-
lagen (WKA) vom Typ VENSYS 120 
in 06449 Aschersleben, Windpark 
Drohndorf 

 

Auf Antrag wurde der Cirrus II GmbH & 
Co. KG, Drohndorfer Landstraße 179 a, 
06449 Aschersleben mit Datum vom 
20.12.2016 die 1.Teilgenehmigung nach   
§ 8 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) für die Errichtung 
und den Betrieb von 
 

4 Windkraftanlagen (WKA) vom  
Typ VENSYS 120 

 
 

 
mit einer Gesamthöhe von je 200 Metern 
und einer Nennleistung von je 3 Megawatt 
 
auf den Grundstücken in 06449 Aschers-
leben, Windpark Drohndorf, 
 

 Gemarkung Freckleben,   
Flur 1, Flurstück 111 

 

 Gemarkung Drohndorf,   
Flur 4, Flurstück 61 

 

 Gemarkung Drohndorf,   
Flur 3, Flurstück 19 und 20 

 

 Gemarkung Schackenthal,  
Flur 7, Flurstück 13 

 
durch den Salzlandkreis erteilt.  
 
Die 4 WKA sind Bestandteil des öffentlich 
bekannt gemachten Genehmigungsverfah-
rens für 16 WKA im Windpark Drohndorf 
mit Umweltverträglichkeitsprüfung gem.     
§ 3 e UVPG.  
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 
BImSchG mit Bedingungen und Auflagen 
zur Erfüllung der Genehmigungsvoraus-
setzungen im Sinne des § 6 BImSchG 
verbunden und enthält folgende Rechts-
behelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Salzland-
kreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saa-
le), Widerspruch eingelegt werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich 
Begründung liegt in der Zeit vom 
 
23.02.2017 bis einschließlich 08.03.2017 

 
bei folgenden Stellen aus und kann zu den 
angegebenen Werktagen und Zeiten ein-
gesehen werden: 
 
 
Stadt Aschersleben 
Stadtplanungsamt 
Haus II, Zimmer 114 
Hohe Straße 7 
06449 Aschersleben 
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Montag 09.00 - 12.00 Uhr und
  13.00 - 15.00 Uhr 
 
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und
  13.00 - 16.00 Uhr 
 
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr 
 
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und
  13.00 - 17.30 Uhr  
 
Freitag  09.00 - 12.00 Uhr 
 
 
Salzlandkreis 
Fachdienst Natur und Umwelt 
Zimmer 523 
Ermslebener Straße 77 
06449 Aschersleben 
 
jeweils  
 
Mo. von 09:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
Di. von 09:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Fr.  von 09:00 bis 12:00 Uhr 
 
Außerhalb der genannten Öffnungszeiten 
können Termine zur Einsichtnahme auch 
telefonisch vereinbart werden unter der 
Tel. Nr. 03471 684-1936. 
 
Mit dem Ende der o. g. Auslegungsfrist gilt 
der Bescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als 
zugestellt. 
 
 
gez. Bauer  
Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
 
Hecklingen 
 
Vertrag zur Aufgaben- und Vermögens-
übernahme „Schmutzwasserbeseiti-
gung“ für den OT Cochstedt (ohne 
Flughafen) 
 
Anlage 1 - Karte 
 
Anlage 2 -  
Erklärung zur Beitragserhebung 
Schmutzwasser OT Cochstedt 
 
Anlage 3 -  
1. Nachtrag zum Forderungskaufvertrag 
vom 05./08.03.2004 
 
Anlage 4 - 
Tilgungsplan aus Forderungskaufver-
trag 
 
Anlage 5 - 
Übersicht Vertragsübernahme 
 
Anlage 6 - 
Eintritt in Zuwendungsbescheide 
 
 
Der Vertrag und die Anlagen 1 – 6 sind als 
Anhang beigefügt. 
 
 
 
 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 
93. Sitzung der Verbandsversammlung  
des Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung“ am 28.02.2017 
 
Datum: Dienstag, den 28.02.2017, 18.30 

Uhr 
 
Ort: AZV „Saalemündung“ – Sitzungs-

saal, Breite 9, 
39240 Calbe (Saale) 
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Öffentlicher Teil 
  
1. Eröffnung der Sitzung 
 
2. Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Ladung, der Beschlussfähig-
keit und der Tagesordnung im öf-
fentlichen Teil 

 
3. Einwohnerfragestunde 
 
4. Einwendungen gegen die Nieder-

schrift im öffentlichen Teil der vo-
rangegangenen Sitzung 

 
5. Bericht des Verbandsgeschäftsfüh-

rers über wichtige Angelegenheiten 
und Bekanntgabe der Beschlüsse 
der nicht öffentlichen Sitzung der 
Verbandsversammlung 

 
6. Umgang mit Widersprüchen zum 

Besonderen Herstellungsbeitrag 
Information und Beratung – IV 
415/17 

 
7. Umgang mit Pensionsrückstellun-

gen in den Jahresabschlüssen 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 416/17 

 
8. Umgang mit nicht gebührenfähigen 

Gewinnen und Verlusten des Ei-
genbetriebes Schmutzwasser der 
Gemeinde Bördeland gemäß Bei-
trittsvertrag 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 417/17 

 
9. Anfragen und Anregungen der 

Verbandsmitglieder 
 
10. Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung 
 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
1. Feststellung der Tagesordnung im 

nicht öffentlichen Teil 
 
2. Einwendungen gegen die Nieder-

schrift im nicht öffentlichen Teil der 
vorangegangenen Sitzung 

 
 

 
3. Bericht des Verbandsgeschäftsfüh-

rers über wichtige Angelegenheiten 
 
4. Vorschlag Bestellung eines Wirt-

schaftsprüfers für den Jahresab-
schluss 2016 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 418/17 

 
5. Vergabebeschluss:  

Planungsleistungen Errichtung 
Abwasserkanalisation Industriepark 
Calbe (IPC) 
Beratung und Beschlussfassung – 
BV 419/17 

 
6. Anfragen und Anregungen der 

Verbandsmitglieder 
 
7. Schließung des nicht öffentlichen 

Teils der Sitzung 
 
 
gez. Hause 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 
 
 
Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-
Ziethe“ 
 
Bekanntmachung des Wasserzweck-
verbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ zum 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2017 

 
- Beschluss über den Wirtschaftsplan 

des Wasserzweckverbandes „Saale-
Fuhne-Ziethe“ für das Wirtschafts-
jahr 2017 

 
- Verteilung der Zweckverbandsum-

lage auf die Zweckverbandsmitglie-
der gemäß Wirtschaftsplan 2017 des 
Wasserzweckverbandes „Saale-
Fuhne-Ziethe“ 
 

- Kommunalaufsichtliche Entschei-
dung 

 
 
Die Bekanntmachung des Wasserzweck-
verbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ zum 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2017 ist als Anhang beigefügt. 
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D. Sonstige Mitteilungen 
 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
 
Bundestagswahl 2017 
Öffentliche Bekanntmachung des 
Kreiswahlleiters 71 – Anhalt  
AZ. 15 72 01-2017 
 
 

 Bildung des Kreiswahlausschusses: 
 
Der Bundespräsident hat Sonntag, den    
24. September 2017 als Termin für die 
Wahl des 19. Deutschen Bundestages be-
stimmt. 
 
In Vorbereitung der Bundestagswahl be-
steht die Notwendigkeit zur Bildung eines 
Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 
71 - Anhalt. 
 
Der Wahlkreis 71- Anhalt umfasst folgen-
des Gebiet: 
 
• das Gebiet des Landkreises An-

halt-Bitterfeld 
 
• vom Salzlandkreis 
 

- die Städte Bernburg (Saale), 
Hecklingen, Könnern, Nienburg 
(Saale), Staßfurt 

 
- die Verbandsgemeinde Egelner 

Mulde 
 

mit den Gemeinden Börde-
Hakel, Bördeaue, Borne, Egeln, 
Wolmirsleben 

 
- die Verbandsgemeinde Saale-

Wipper 
 

mit den Gemeinden Alsleben 
(Saale), Giersleben, Güsten,   
Ilberstedt, Plötzkau 

 
Der Kreiswahlausschuss besteht aus dem 
Kreiswahlleiter und 6 Beisitzern sowie de-
ren Stellvertreter (§ 9 Abs. 1 Satz 2 BWG).  
 
Die Tätigkeit des Beisitzers und des stell-
vertretenden Beisitzers im Kreiswahlaus-
schuss stellt eine ehrenamtliche Tätigkeit 
nach § 11 Bundeswahlgesetz (BWG) dar. 

 
Gemäß § 4 Abs. 2 Bundeswahlordnung 
(BWO) fordere ich die im Wahlkreis 71 - 
Anhalt vertretenen Parteien auf, bis zum 
31. März 2017 Vorschläge zur Benennung 
von Beisitzern und stellvertretenden Bei-
sitzern für die Bildung des Kreiswahlaus-
schusses bei mir (Dienststelle des Kreis-
wahlleiters) einzureichen. Die vorgeschla-
genen Personen sollten möglichst am Sitz 
des Kreiswahlleiters, also in der Stadt 
Köthen (Anhalt), wohnen (§ 4 Abs. 1 Satz 
2 BWO). 
 
Wahlbewerber, Vertrauenspersonen und 
stellvertretende Vertrauenspersonen dür-
fen nicht zu Beisitzern des Kreiswahlaus-
schusses berufen werden (§ 9 Abs. 3 
BWG). Die Beisitzer oder ihre Stellvertre-
ter dürfen in keinem weiteren Wahlorgan 
als dem Kreiswahlausschuss Mitglied sein. 
 
Der Kreiswahlausschuss entscheidet in 
seinen Sitzungen über die Zulassung von 
Kreiswahlvorschlägen für den Wahlkreis 
71 - Anhalt (28. Juli 2017, 14.00 Uhr) und 
die Feststellung des endgültigen Ergeb-
nisses im Wahlkreis 71 - Anhalt (28. Sep-
tember 2017, 17.00 Uhr). Die Sitzungen 
des Kreiswahlausschusses finden in der 
Dienststelle des Kreiswahlleiters statt. 
 
Anschrift der Dienststelle des Kreiswahllei-
ters: 
 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Der Kreiswahlleiter 
Am Flugplatz 1 
06366 Köthen (Anhalt) 
 
Erreichbarkeit des Kreiswahlleiters und 
stellv. Kreiswahlleiters: 
 
Telefon: (03496) 60 15 00 oder 60 15 30 
Telefax: (03496) 60 15 02 
E-Mail: wahlen@anhalt-bitterfeld.de 
 
 
Köthen (Anhalt), 6. Februar 2017 
 
 
gez. Rosenfeldt 
stellv. Kreiswahlleiter  
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 Aufforderung zur Einreichung von 
Kreiswahlvorschlägen 

 
Gemäß § 32 der Bundeswahlordnung 
(BWO) fordere ich hiermit auf,  
 

Kreiswahlvorschläge für die Wahl  
zum 19. Deutschen Bundestag  

am 24.09.2017 
 
möglichst frühzeitig einzureichen. 
 
Die Wahlvorschläge für den Wahlkreis 71 - 
Anhalt müssen bis spätestens 
 
am Montag, den 17.07.2017, 18.00 Uhr 
 
schriftlich beim Kreiswahlleiter des Wahl-
kreises 71 - Anhalt  unter der Anschrift: 
 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Der Kreiswahlleiter 
Am Flugplatz 1 
06366 Köthen (Anhalt) 
 
oder im Zimmer 280 eingereicht werden   
(§ 19 des Bundeswahlgesetzes; BWG). 
 
Der Wahlkreis 71 - Anhalt umfasst folgen-
des Gebiet: 
 
• das Gebiet des Landkreises Anhalt-

Bitterfeld 
 
• vom Salzlandkreis 
 

- die Städte Bernburg (Saale), Heck-
lingen, Könnern, Nienburg (Saale), 
Staßfurt 

 
- die Verbandsgemeinde Egelner 

Mulde  
 

mit den Gemeinden Börde-Hakel, 
Bördeaue, Borne, Egeln, Wolmirs- 
leben 

 
- die Verbandsgemeinde Saale-

Wipper 
 

mit den Gemeinden Alsleben (Saa- 
le), Giersleben, Güsten, Ilberstedt,  
Plötzkau. 

 
 
 

 
Für die Einreichung der Wahlvorschläge 
für den Wahlkreis 71 - Anhalt gebe ich fol-
gende Hinweise: 
 
 
1. Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 
1.1 Allgemeine Bestimmungen 
 
Die Wahlvorschläge sollten nach Möglich-
keit so rechtzeitig vor Ablauf des o.g. Ter-
mins eingereicht werden, dass etwaige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge berühren, noch vor Ablauf der 
Frist behoben werden können. Die Einrei-
chungsfrist ist eine Ausschlussfrist. Ein 
verspätet eingegangener Wahlvorschlag 
ist daher unheilbar ungültig und muss vom 
Kreiswahlausschuss zurückgewiesen wer-
den (§ 25 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, § 26 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BWG). 
 
Zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
sind sowohl Parteien als auch einzelne 
Wahlberechtigte befugt (§ 18 Abs. 1 i.V.m. 
§ 20 BWG). 
 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Na-
men eines/r Bewerbers/in enthalten. Je-
de/r Bewerber/in kann nur in einem Wahl-
kreis und hier nur in einem Kreiswahlvor-
schlag benannt werden. Als Bewerber/in  
kann nur vorgeschlagen werden, wer sei-
ne Zustimmung hierzu schriftlich erteilt 
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 
20 Abs. 1 BWG). 
 
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem 
Muster der Anlage 13 BWO eingereicht 
werden. 
 
Er muss enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO): 
 
a)  Familiennamen, Vornamen, Beruf 

oder Stand, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) des/r Bewerbers/in, 

 
b)  den Namen der einreichenden Par-

tei und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
deren Kennwort (§ 20 Abs. 4 
BWG). 
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Dem Kreiswahlvorschlag sind gem. § 34 
Abs. 5 BWO in jedem Fall folgende Anla-
gen beizufügen: 
 
a)  die Erklärung des/r vorgeschlage-

nen Bewerbers/in nach dem Muster 
der Anlage 15 BWO, dass er/sie 
seiner/ihrer Aufstellung zustimmt 
und für keinen anderen Wahlkreis 
die Zustimmung zur Benennung als 
Bewerber/in gegeben hat, 

 
b)  eine Bescheinigung der zuständi-

gen Gemeindebehörde nach dem 
Muster der Anlage 16 BWO, dass 
der/die vorgeschlagene Bewer-
ber/in wählbar ist. 

 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine 
Vertrauensperson und eine stellvertreten-
de Vertrauensperson bezeichnet werden. 
Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Per-
son, die als Erste unterzeichnet hat, als 
Vertrauensperson und diejenige, die als 
Zweite unterzeichnet hat, als stellvertre-
tende Vertrauensperson (§ 22 Abs. 1 
BWG i.V.m. § 34 Abs. 1 Satz 3 BWO). 
Soweit das Bundeswahlgesetz nichts an-
deres bestimmt, sind nur die Vertrauens-
person und die stellvertretende Vertrau-
ensperson, jede für sich, berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen zum Kreiswahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzuneh-
men (§ 22 Abs. 2 BWG). 
 
 
1.2 Zusätzliche Bestimmungen für Partei-
en 
 
Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur 
einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 
Abs. 5 BWG). 
 
Als Bewerber/in einer Partei kann in einem 
Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, 
wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist 
und in einer Mitgliederversammlung zur 
Wahl eines/r Wahlkreisbewerbers/in oder 
in einer besonderen oder allgemeinen Ver-
treterversammlung hierzu gewählt worden 
ist (§ 21 Abs. 1 S. 1 BWG). 
 
 
 
 
 

 
Mitgliederversammlung zur Wahl eines 
Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung 
der im Zeitpunkt des Zusammentritts im 
Wahlkreis zum Deutschen Bundestag 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei. 
 
Besondere Vertreterversammlung ist eine 
Versammlung der von einer derartigen 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte 
gewählten Vertreter/innen. 
 
Allgemeine Vertreterversammlung ist eine 
nach der Satzung der Partei (§ 6 Partei-
engesetz -ParteiG -) allgemein für bevor-
stehende Wahlen von einer derartigen 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte be-
stellte Versammlung (§ 21 Abs. 1 BWG). 
 
Die Bewerber/innen und die Vertre-
ter/innen für die Vertreterversammlung 
werden in geheimer Abstimmung gewählt. 
Jede/r stimmberechtigte Teilnehmer/in der 
Versammlung ist hierbei vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern/innen ist Gele-
genheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Wahl des/r Bewerbers/in mit Angaben 
über Ort und Zeit der Versammlung, Form 
der Einladung, Zahl der erschienenen Mit-
glieder und  Ergebnis der Abstimmung 
nach dem Muster der Anlage 17 BWO ist 
mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der/die Leiter/in der Ver-
sammlung und zwei von dieser bestimmte 
Teilnehmer/innen gegenüber dem Kreis-
wahlleiter nach dem Muster der Anlage 18 
BWO an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl der Bewerber/innen in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jede/r stimm-
berechtigte Teilnehmer/in der Versamm-
lung vorschlagsberechtigt war und dass 
die Bewerber/innen Gelegenheit hatten, 
sich und ihr Programm der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen (§ 21 
Abs. 6 BWG, § 34 Abs. 5 Nr. 3a BWO). 
 
Außerdem ist dem Kreiswahlvorschlag ei-
ne Versicherung an Eides statt des/r vor-
geschlagenen Bewerbers/in gegenüber 
dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der 
Anlage 15 BWO beizufügen, in der der/die 
Bewerber/in versichert, dass er/sie nicht 
Mitglied einer anderen als der den Wahl- 
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vorschlag einreichenden Partei ist (§ 34 
Abs. 5 Nr. 3b BWO). 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien sind 
von drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes, darunter dem/der Vor-
sitzenden oder dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden, persönlich und handschrift-
lich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in 
einem Land keinen Landesverband oder 
keine einheitliche Landesorganisation, so 
müssen die Kreiswahlvorschläge von den 
Vorständen der nächstniedrigen Gebiets-
verbände, in deren Bereich der Wahlkreis 
liegt, entsprechend unterzeichnet sein. Die 
Unterschriften des einreichenden Vorstan-
des genügen, wenn er innerhalb der Ein-
reichungsfrist nachweist, dass dem Lan-
deswahlleiter eine schriftliche, entspre-
chend unterzeichnete Vollmacht der ande-
ren beteiligten Vorstände vorliegt (§ 20 
Abs. 2 Satz 1 BWG, § 34 Abs. 2 BWO). 
 
 
1.3 Bestimmungen für nicht im Bundestag 
oder einem Landtag vertretene Parteien  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im 
Deutschen Bundestag oder einem Land-
tag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund 
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen 
mit mindestens fünf Abgeordneten vertre-
ten waren (§ 18 Abs. 2 BWG), müssen 
außerdem - zu den in 1.1 und 1.2 genann-
ten Voraussetzungen - von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Die Wahlberechtigung der Unter-
zeichner/innen muss im Zeitpunkt der Un-
terzeichnung gegeben sein und ist bei Ein-
reichung des Kreiswahlvorschlages nach-
zuweisen. Das Erfordernis von 200 Unter-
schriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge 
von Parteien nationaler Minderheiten (§ 20 
Abs. 2 BWG). 
 
Parteien nach § 18 Abs. 2 BWG können 
als solche einen Wahlvorschlag nur einrei-
chen, wenn sie spätestens am 
19.06.2017, 18.00 Uhr (97. Tag vor der 
Wahl) dem Bundeswahlleiter ihre Beteili-
gung an der Wahl schriftlich angezeigt ha-
ben und der Bundeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat. In der 
Anzeige ist anzugeben, unter welchem  
 

 
Namen sich die Partei an der Wahl beteili-
gen will. Die Anzeige muss von mindes-
tens drei Mitgliedern des Bundesvorstan-
des, darunter dem/der Vorsitzenden oder 
dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 
persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Hat eine Partei keinen Bundes-
vorstand, so tritt der Vorstand der jeweils 
obersten Parteiorganisation an die Stelle 
des Bundesvorstandes.  
 
Die schriftliche Satzung und das schriftli-
che Programm der Partei sowie der 
Nachweis über die satzungsgemäße Be-
stellung des Vorstandes sind der Anzeige 
beizufügen (§ 18 Abs. 2 BWG). 
 
Die Anzeigefrist ist eine Ausschlussfrist. 
Eine nach dem 19.06.2017 eingereichte 
Anzeige ist unheilbar unwirksam (§ 25 
Abs. 2 Satz 2 Ziffer 3 BWG). Vorsorglich 
weise ich darauf hin, dass die Anzeige 
gem. § 18 Abs. 2 BWG nicht durch die 
Übersendung der Unterlagen gem. § 6 
Abs. 3 ParteiG ersetzt wird. 
 
Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindes-
tens 200 Wahlberechtigten des Wahlkrei-
ses unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 BWO unter Beachtung folgen-
der Vorschriften zu erbringen (§ 34 Abs. 4 
BWO): 
 
a) Die Formblätter werden auf Anfor-

derung vom Kreiswahlleiter kosten-
frei geliefert; er kann sie auch als 
Druckvorlage oder elektronisch be-
reitstellen. Bei der Anforderung 
sind Familienname, Vornamen und 
Anschrift (Hauptwohnung) des/der 
vorzuschlagenden Bewerbers/in 
anzugeben. Parteien haben die 
Aufstellung des/der Bewerbers/in in 
einer Versammlung nach § 21 
BWG zu bestätigen. Wird bei der 
Anforderung der Nachweis er-
bracht, dass für den/die Bewer-
ber/in im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gem. § 21 Abs. 5 des 
Melderechtsrahmengesetzes ent-
sprechenden Landesmeldegeset-
zen eingetragen ist, wird anstelle 
sei-ner/ihrer Anschrift (Hauptwoh-
nung) eine Erreichbarkeitsanschrift 
verwendet;  
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die Angabe eines Postfachs ge-
nügt nicht. Als Bezeichnung des 
Trägers des Wahlvorschlages, der 
den Kreiswahlvorschlag einreichen 
will, sind außerdem bei Parteien 
(Buchstabe A auf dem Formblatt) 
deren Namen und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese anzugeben; bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen (Buchstabe 
B auf dem Formblatt) ist deren 
Kennwort anzugeben. Für den Fall, 
dass die Parteieigenschaft einer 
Vereinigung durch den Bundes-
wahlausschuss nicht festgestellt 
wird, besteht die Möglichkeit für 
den/die  Unterzeichner/in, durch 
seine/ihre Unterschrift den Kreis-
wahlvorschlag der v.g. Vereinigung 
als anderen Kreiswahlvorschlag zu 
unterstützen (Zusatz für A auf dem 
Formblatt). 

 
b)  Die Wahlberechtigten, die einen 

Kreiswahlvorschlag unterstützen, 
müssen die Erklärung auf dem 
Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnen; neben 
der Unterschrift sind Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum und An-
schrift (Hauptwohnung) des/r Un-
terzeichners/in sowie der Tag der 
Unterzeichnung anzugeben. 

 
c)  Für jede/n Unterzeichner/in ist auf 

dem Formblatt (Anlage 14 BWO) 
oder gesondert (ebenfalls Anlage 
14 BWO) eine Bescheinigung der 
Gemeindebehörde, bei der er/sie 
ins Wählerverzeichnis einzutragen 
ist, beizufügen, aus der hervorgeht, 
dass er/sie zum Zeitpunkt der Un-
terzeichnung im betreffenden 
Wahlkreis wahlberechtigt ist. 

 
d)  Ein/e Wahlberechtigte/r darf nur ei-

nen Kreiswahlvorschlag unter-
zeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, 
so ist die Unterschrift auf allen     
weiteren Kreiswahlvorschlägen un-
gültig. 

 
e)  Kreiswahlvorschläge von Parteien 

dürfen erst nach Aufstellung des/r 
Bewerbers/in durch eine Mitglieder-  

 
oder Vertreterversammlung unter-
zeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig. 

 
 
1.4 Zusätzliche Bestimmungen für einzel-
ne Wahlberechtigte (andere Kreiswahlvor-
schläge) 
 
Andere Kreiswahlvorschläge - also Kreis-
wahlvorschläge von einzelnen Wahlbe-
rechtigten - müssen ebenfalls, wie in Ab-
schnitt 1.3 erläutert, von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein (§ 20 Abs. 3 BWG). Die Wahlberech-
tigung der Unterzeichner/innen muss zum 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 
sein und ist bei Einreichung des Kreis-
wahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 
2 Satz 2, 2. Halbsatz BWG). 
 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben 
drei Unterzeichner/innen des Wahlvor-
schlages ihre Unterschriften auf dem 
Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 BWO) 
selbst zu leisten (§ 34 Abs. 3 BWO). Ab-
schnitt 1.3 Buchstaben c) und d) dieser 
Bekanntmachung gelten entsprechend (§ 
34 Abs. 3 und § 34 Abs. 4 Nr. 3 und 4 
BWO). 
 
Die Vordrucke zur Einreichung der Kreis-
wahlvorschläge können im Landkreis An-
halt-Bitterfeld, Am Flugplatz 1, 06366 
Köthen (Anhalt), Zimmer 280 und Zimmer 
287, Tel.: 03496/60 15 30, 03496/60 15 
38, 03496/60 15 32, Fax: 03496/60 15 02, 
E-Mail: wahlen@anhalt-bitterfeld.de ange-
fordert oder abgeholt werden. Die Vordru-
cke, mit Ausnahme der Vordrucke für Un-
terstützungsunterschriften, stehen auch 
auf der Homepage des Landkreises An-
halt-Bitterfeld (www.anhalt-bitterfeld.de) im 
„Bürgerservice“ unter der Rubrik „Bundes-
tagswahl 2017“ zum Download bereit. 
 
 
2. Zurücknahme und Änderung von Kreis-
wahlvorschlägen 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson zurückgenommen wer-
den, solange nicht über seine Zulassung  
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entschieden ist. Ein von mindestens 200 
Wahlberechtigten unterzeichneter Kreis-
wahlvorschlag kann auch von der Mehr-
heit der Unterzeichner/innen durch eine 
von ihnen persönlich und handschriftlich 
vollzogene Erklärung zurückgenommen 
werden (§ 23 BWG). 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf 
der Einreichungsfrist nur durch gemein-
same schriftliche Erklärung der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson und nur dann geändert 
werden, wenn der/die Bewerber/in stirbt 
oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfah-
ren nach § 21 BWG (Aufstellung von Par-
teibewerbern) braucht nicht eingehalten zu 
werden, der Unterstützungsunterschriften 
nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 BWG bedarf 
es nicht.  
 
Nach der Entscheidung über die Zulas-
sung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 
Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Änderung 
ausgeschlossen (§ 24 BWG). 
 
 
3. Zulassung und Zurückweisung von 
Kreiswahlvorschlägen 
 
Die Kreiswahlvorschläge werden unver-
züglich nach Eingang geprüft. Werden 
Mängel festgestellt, so benachrichtigt der 
Kreiswahlleiter sofort die Vertrauensper-
son und fordert sie auf, behebbare Mängel 
rechtzeitig zu beseitigen (§ 25 Abs. 1 
BWG). Nach Ablauf der Einreichungsfrist 
können nur noch Mängel an sich gültiger 
Wahlvorschläge behoben werden. 
 
Ein gültiger Wahlvorschlag liegt gem. § 25 
Abs. 2 BWG nicht vor, wenn 
 
a)  die Form und Frist nach § 19 BWG 

nicht gewahrt ist, 
 
b)  die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 

sowie Abs. 3 BWG erforderlichen 
gültigen Unterschriften mit dem 
Nachweis der Wahlberechtigung 
der Unterzeichner/innen fehlen, es 
sei denn, der Nachweis kann infol-
ge von Umständen, die der Wahl- 
vorschlagsberechtigte nicht zu ver-
treten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden, 

 
c)  bei einem Parteiwahlvorschlag die 

Parteibezeichnung fehlt, die nach  
§ 18 Abs. 2 BWG erforderliche 
Feststellung der Parteieigenschaft 
abgelehnt worden ist oder die 
Nachweise des § 21 BWG (Aufstel-
lung von Parteibewerbern) nicht 
erbracht worden sind, 

 
d)  der/die Bewerber/in mangelhaft 

bezeichnet ist, so dass seine/ihre 
Person nicht feststeht oder 

 
e)  die Zustimmungserklärung des/r 

Bewerbers/in fehlt. 
 
Nach der Entscheidung des Kreiswahl-
ausschusses über die Zulassung eines 
Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 
BWG) ist jede Mängelbeseitigung ausge-
schlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 
 
Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters 
im Mängelbeseitigungsverfahren kann die 
Vertrauensperson den Kreiswahlaus-
schuss anrufen (§ 25 Abs. 4 BWG). 
 
Über die Zulassung der Kreiswahlvor-
schläge entscheidet der Kreiswahlaus-
schuss gem. § 26 Abs. 1 BWG am 
28.07.2017 (58. Tag vor der Wahl). Zu der 
Sitzung des Kreiswahlausschusses, in der 
über die Zulassung der Kreiswahlvor-
schläge entschieden wird, werden die Ver-
trauenspersonen der Kreiswahlvorschläge 
eingeladen (§ 36 Abs. 1 BWO). Außerdem 
werden Ort, Zeit und Gegenstand der Ver-
handlungen des Kreiswahlausschusses 
gem. § 5 Abs. 3 BWO öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Gem. § 26 Abs. 1 Satz 2 BWG hat der 
Kreiswahlausschuss Kreiswahlvorschläge 
zurückzuweisen, wenn sie  
 
a)  verspätet eingereicht worden sind 

oder 
 
b) den Anforderungen nicht entspre-

chen, die durch das Bundeswahl-
gesetz und die Bundeswahlord-
nung aufgestellt sind, es sei denn, 
dass in den Vorschriften des Bun-
deswahlgesetzes etwas anderes 
bestimmt ist. 
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Weist der Kreiswahlausschuss einen 
Kreiswahlvorschlag zurück, so kann bin-
nen drei Tagen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung Beschwerde an den Lan-
deswahlausschuss des Landes Sachsen-
Anhalt eingelegt werden. Beschwerdebe-
rechtigt sind die Vertrauensperson des 
Kreiswahlvorschlages, der Bundeswahllei-
ter und der Kreiswahlleiter.  
 
Der Bundeswahlleiter und der Kreiswahl-
leiter können auch gegen eine Entschei-
dung, durch die ein Kreiswahlvorschlag 
zugelassen wird, Beschwerde erheben. In 
der Beschwerdeverhandlung sind die er-
schienenen Beteiligten zu hören. Die Ent-
scheidung über die Beschwerde muss 
spätestens am 03.08.2017 (52. Tag vor 
der Wahl) getroffen werden (§ 26 Abs. 2 
BWG). 
 
Der Kreiswahlleiter macht die zugelasse-
nen Kreiswahlvorschläge spätestens am 
07.08.2017 (48. Tag vor der Wahl) öffent-
lich bekannt (§ 26 Abs. 3 BWG, § 38 
BWO). 
 
 
Köthen (Anhalt), 7. Februar 2017 
 
 
gez. Rosenfeldt 
Stellv. Kreiswahlleiter für den  
Wahlkreis 71 - Anhalt 
 
















































































